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14. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden Burg, Buchholz und Kuden
durch Berichtigung für das Gebiet "nördlich des Verbindungsweges zwischen Wendehammer Am Wall und Regenrückhaltebecken"
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für das Gebiet

Verfahrensvermerke
Im Rahmen der vorhabenbezogenen 1. Änderung/Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 5 der Gemeinde
Buchholz "nördlich des Verbindungsweges zwischen Wendehammer Am Wall und Regenrückhaltebecken" im
beschleunigten Verfahren wurde der gemeinsame Flächennutzungsplan der Gemeinde Burg, Buchholz und
Kuden gemäß § 13 a (2) Nr. 1 BauGB im Zuge der Berichtigung angepasst.

Die Gemeindevertretung hat die 14. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans durch Berichtigung
für das Gebiet der Gemeinde Buchholz "nördlich des Verbindungsweges zwischen Wendehammer Am Wall
und Regenrückhaltebecken" mit Beschluss vom 16.07.2015 gebilligt.

Buchholz, den  ___.___.______                                         _______________________________________
                                                  Bürgermeister
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